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Bekanntmachnttg.
Dem Metzgetmeifter Christian Kohr in Westerburg habe

i$ anf Grund der Bekanntmachung deS BuodeSrats vom 23. S.
1915(R.-G.-Bl. v. 1915 S . 603) betr. die Fernhaltnng unzn-

lässiger Personen vo» Handel und der dazu vom Herrn Minister
Handel und Gewerbe erlassenen Ausführungsbestimmungen v.
9. 1915 den Handel mit Fleisch und Fleischwaren vom 21.

3«Ii 1916 ab wegen Unzuverlässigkeit in Bezug auf diesen Handel»,
betrieb untersagt.

Westerburg , den 21. Juli 1916. Der Lanbrat.
6243._ J . B: Heckiag.

Bekanntmachung.
Auf Grund der Bekanntmachung deS BundesrateS zur Fern,

lltung nnzuverlässiger Personen vom Handel vo« 23. September
'15 habe ich der Butterhändlerin Helene Kr««» in Oberahr de«
'anbei mit Butter wegen Unzuverlässigkeit in Bezug auf diesen
MdelSbctrieb vom 21. 7.—21. 10. 1916 untersagt.

Westerburg , den 20. Juli 1916.
•6 311._ Der K«ubr «t . I . 8 .: Hecking.

Bekanntmachung.
Nach8 1 de» Gesetze», betreffend die Erhöhung der Zuschläge

litt Einkommensteuer und zur ErgünzungSsteuer, treten vom1. April
1916 ab bei allen Eiokommensleuerpflichttgeomit Einkommen von
W als 2400 Mk. und bet allen ErgänzungSsteuervslichtkgen an
«ik Stelle der durch das Gesetz vom 26. Mat 1909 bestimmten

j vte,erzuschläge die nachstehend angegebenen erhöhten Zuschläge:
I. bei brr Einkommensteuer

r 'sche
öfett
luchrr- »**
»rate
eile.L-rd-
leite 33.69
.sonst!
-zialfabr^
cher,
MibJ

he bei bs
alt -r^

in den Etukommensteuerstufen

a. für die Aktien¬
gesellschaften, b. für die

Kommanditgesell - sonstigen
schäften auf Ak- Steuer-
tien und Bergge - pflichtigen

werkschasten
mehr als 2400 bis 3000 Mk. 15 Prozent 8 Prozent

tt n 99 3000 99 3900 99 25 99 12 99
tt 99 99 3900 99 5000 99 25 99- 16 99
tt tt 99 5000 99 6500 99 30 01 20 99
tt 99 99 6500 99 8000 99 40 99 25 99b 99 99 8000 99 9500 99 50 H 30 99• 99 91 9500 99 12500 99 60 99 35 99» 99 99 .12500 99 15500 99 70 99 40 99
tt 99 99 15500 99 18500 99 80 99 45 99
tt * 99 m 18600 » 21500 99 90 99 50 99
tr 99 99 21600 99 24500 99 90 19 55 99
• 99 99 24500 99 27500 99 100 60 99•

99 99 27500 99 30500 99 110 ' 65 9f
99 99 30500 n 48000 99 120 2 70 99

tt 99 99 48000 19 60000 91 130 75 99
u 91 99 60000 99 70000 99 140 "g 80 99*

99 99 70000 99 80000 99 140 L 85 19•
9t 99 80000 99 90000 99 150 90 99•
99 99 90000 99 100000 99 150 95 99

» 99 99 100000 160 „ 100 99

U. bei der GrgSuruugssteuer:
50 Prozent der zu eutrichtenden Steuer.

^ Sei Kemestuug ber «ach dem Maßstab - ber « tu
^Wmeusteuer u» kommunale ober «ubere Sffeutiiche

Uerbaube f« eutrichteude« Abgabe« bleibe « bi» - truer-
znfchläge außer Betracht.

Die Steuerpflichtige« »erden hiervo« « tt de» Bemerke« i«
Kenntnis gesetzt, daß die Erhebung ber Steuerzuschltge gleichzeitig
mit der Erhebung der veranlagten Einkommen- u«b Gginzn»»»
stenerbeträge erfolgen wird.

Westerburg, den 19. Juli 1916.
Der Uorstheube

ber Gtukommensteuer-Ueraulaguugo -Kommifsto»
_ be* Kreise» Westerburg. _

An bie Zerre « Kargermrister be« Kreist «.
Dem»reise Westerburg find für die Monate Juli , » ngust

und September2 Waggon.inländischer Torfstreu,«gewiesen. Der
Zentner wird etwa2.25 M. kosten. 'Etwaige Bestell«»»«» ersuche
'ch baldigst hierher zu richte».

Westerburg , den 17. Juli 1916.
Acr Uorstheube beo Kreioau «fch»sse«

_ be« Kreist « Westerburg. _
Verteil ««- »o» Kobenleber au bie Kchuh« «cheretv»tri - br.

Infolge der Neuorganisation der Leberverteil»«» über¬
nimmt die „ReichSlederhandelSgesellschaft" da, für die Zivilbetzöl-
kerung verfügbare Bodenleder zur Serteilu«g auf die ei«zel«e«
Handwerkskammerbezirke. Innerhalb bei letztere« erfolgt bie
Unterverteilung durch die vo» der Handwerkskammer gebildete Be-
zirkSkommission auf die Lederhandluugr« und Schuh« ncher»R»bßoff-
genoffenschaften des Bezirks. Diese VezirkSkoinmtssto« handelt
»amen« und im Aufträge der ReichslederhaudelSgesellschaft. ZuutchK
stellt sie für jede« selbständigen Schuhmacher der Kammerbezirks die
„Lederkarte* aus. » uf dieser Lederkarte muß u. a. die » «zahl ber
z. Zt. beschäftigten Arbeitskräfte eingetragen sei«. I » Betriebe«,
welche3 Arbeitskräfte(Geselle«, Lehrlinge) u«d weniger beschäf¬
tigen, wird der Meister als Arbeitskraft hinzugerechnet. Die Leder-
fatten find nur für den Inhaber gültig u«b nicht übertragbar.
Mit der Lederkarte geht der Schuhmacher zu eine« Lederhtnbler
oder einer Schuhmicher-Nohstoffgenossenschaft. vo» be«e« er vobo»
leder beziehen will, und läßt sich io die Knndenliste rinschreibe».
Wo er eingeschriebe» ist, hat er dann in Zukunft sei« vodealeder
z« beziehen. Die Lederhandlung oder Rohstoffgenossenschaft hat tu
die Kundenlifte de» Namen des Inhabers der Lederkarte, bie Anzahl
der von diesem beschäftigten Arbeitskräfte einzutrage«. und die
Lederkarte vor Rückgabe mit Firmenstempel«ad Datnm zu •ersehe»,
sowie«ISdanu2 Abschriften der Kuudeuliste der VezirkSko« « tfsto»
einznreichen. Die Menge des auf jeden Betrieb fallende« voden-
lederS wird durch die Lederko»trollstelle zu Berlin festgesetzt«nb
durch die BezirkSkommission de« Lederhandlnuge« und Rohstoffge-
noffenschaft bekannt gegeben. Die Abgabe deS LedrrS «» die
Lederhaudlungeo und Rohstoffgenoffenschafte« erfolgt »nr gege«
Vorausbezahlung in bar. Erfolgt diese nicht innerhalb 8 Lage»,
so kann der Ausschluß von der Verteilung und dt« Ueberweisnng
der Anteils und der eingeschriebenen Kunde« an eine« andere»
Lederhäodler oder eine andere Rohstoffgenaffenschaft, erfolzen. U«
die Lederkarten anSzustelle» und die Verteilung beschleunige» g«
können, ist ti  nötig, daß jeder bchuhmacherbetrteb sofort und spät¬
estens bis zam 25. Juli er. dem Bürgermeister(stehe nntenstehenbe
Verfügung), folgeudeS«itteilt:

a) Vor- und Zuname deS Betriebst,Habers,
d) Wohnort« tt Straße und Hausnummer,
c) Anzahl und Art derz. Zt. beschäftigte« Arbeitskräfte.

Wer die- nicht pünktlich und gewissenhaft ansführt, kan» bet
der Verteilung nicht berücksichtigt werben.



Wer einer Jnuuug , Vereinigung oder eine« Gewerbe verein
angehört , soll diese Mitteilung durch deren Vorstände hierher ge¬
langen lassen . Letztere uehmen diese Mitteilungen auch von Nicht¬
mitgliedern entgegen.

Wiesbaden , den 17 . Juli 1916.
Die HavdWerk«kam« er.

Au dir Herren KSrgermei - rr de « Kreise « .
Abdruck vorstehender Bekanntmachung zur Kenntnis.
Bestimmt bis zum 26 . d . Mt » , ist hierher zu berichten:

a) Vor . und Zuname der dort noch tätigen selbstständige»
Schuhmacher.

b) Zahl der zur Zeit beschäftigten a . Gesellen und b . Lehrlinge.
c) Von welcher Lederhavblung für die Folge daS Leder bezogen

werden soll.
r  Die Angaben zu b und c sind für jeden Betrieb gesondert aozugeben.

Unterloffung 'der pünktlichen Berichterstattung schließt vom
Lederbezug aus.

Fehiauzrisr ist erfarderlich.
Westerburs , den 20- Juli 1916. Der La«dr «t.
Diejeuigeu Zerre « Bürgermeister de » Kreise » , die

mit der Erledigung meiner Verfügung vom 30 . 6 . 16 , I . 756,
Kreisblatt 9io . 65 , betr . Bestellung von QuittuiigSkarte « pp. noch
im Rückstände sind, werde « an die Erledigung binue « 3 Tage«
bestimmt erinnert.

Westerburs , dev 17. Juli 1916.
I . 756 . Der Vorsitzende Des Verficherungsnmtes.

An Die Herren Bürgermeister derjenigen Orte, in
welchen Bäckereien in Betrieb find.

Als Ersatz für die knappgewordenen Kartoffeln unv daS zur
Zeit nicht erhältliche Kartoffelmehl ist mir eine kleine Menge Kei-
zenschrot zur Verwendung als Streckungsmittel beim Backe« von
Brot überwiesen worden . Sie wollen die Bäckermeister Ihrer Ge¬
meinde auffordern ihre etwaige Bestellung sofort durch Sie einzu¬
reichen . Das Weizenschrot wird uach Maßgabe der bis 25 . d. M.
eingehe'ndew Bestellungen verteilt.

Mesterbnr - , den 20. Juli 1916.
Der U - rsitzendr de « Kret » a « sseh « ffe»

de » Kreise « Westerburg.

An dir Herren Kürgermestster de« Kreise«
Meine Bekanntmachung vom 26 . 6 . 1916 , Kreisblatt No . 61,

betr . Beurlaubungen und Kommandierungeu zur Heuernte , findet
auch auf die Kornernte sinngemäß Anwendung.

Westerdnrg . den 21 . Juli 1916 . Der Kandwat.

Jo dem Verlage von Rudolf Bechtold u. Comp , in Wiesbaden
bat der Königliche Gartenbauinspektor Junge in Geiseuheim ein
Heftchen „Häusliche ' Obst » und Gemüseverwertung " den augeoblick-
ltcheu Zeilverhältnissen augepaßt , zugleich Winke für das Einmacht«
von Obst ohne Zucker " herausgegeben . Das Schriftchen ist einzel«
zwn Preise von 35 Pfg . zu beziehen . Beim Bezüge einer größeren
Anzahl von Exemplaren tritt eine erhebliche Preisermäßigung ein.

Ick mache auf den Bezug des Heftchens aufmerksam.
Westerburg . den 12. Juli 1916.

Der Uorsttzende de » Krei «a » » sch»rsse«
K . 6260 de « Kreise » Westerbur - .

> Auf Grund des § 3 Abs . 1 der Bundesratsverordnung über
die Regelung der Fischpreise vom I . Mai 1916 (RGBl . S . 347)
werden folgende Abweichungen von den von dem Herrn Reichskanz¬
ler durch die Bekanntmachung über die Festsetzung von Preise » für
Süßwasserfische vom 24 . Juni 1916 (RGBl . S . 585 ) festgesetzten
Höchstpreisen angeordnet:

1 . Beim Verkaufe von Plötzen und Rotaugen im Großhandel dürfen
für 50 Kilogramm Reingewicht einschließlich Verpackung folgende
Preise nicht überschritten werden:

60 M ., sofern je 3 Fische zusammen 0,5 kg und darüber wiegen,
50 M ., sofern je 3 Fische zusammen weniger als 0,5 kg wiegen.

2 . Insoweit für Plötze und Rotaugen gemäß § 4 der BundeS-
ratsoeiordnung vom 1. Mai 1916 (RGBl . S . 347 ) Höchstpreise !
für die Abgabe im Kleinvrrkauf an den Verbraucher festgesetzt wer - *
den, dürfen sie für 0 .5 kg folgende Sätze nicht übersteiaen:

0,75 M , sofern je 3 Fische zusammen 0,5 kg und darüber wiegen,
0,65 M ., sofern je 3 Fische zusammen weniger als 0,5 kg wiegen.

Kerli « W . 9 . den 8. Juli 1916.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

I . A . LusenSky.

Bekanntmachung
über die Festsetzung der Höchstpreise für Kartoffeln uud die Preis«

stellung für den Weiterverkauf . Vom 13 . Juli 1916.
Auf Grund der §§ 1, 2 und 10 der Bekanntmachung über

die Regelung der Höchstpreise vow 28 . Oktober 1915 ( ReichS-
Gesctzbl . S . 711 ) j« Verbindung mit § 1 der Bekanntmachung
über die Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom 22 . Mai
1916 (Neichs -Gesetzbl . S . 402 ) wird folgeudes bestimmt:

* 7.
Der Höchstpreis für Kar !off-l» aus der Ernte 1916 betrb.Verkaufe burdi den Kartofs ^ erreuastr für di, "

vom 1. August 1916 biS eiafchl. 10 . August 1916 180 Ms
w 11. 99 99 ¥ »9 20. „ 99 160 .
m 21. 99 99 99 N 31 . . ¥ HO '
¥ 1. Sept. 99 99 99 10. Lept. ¥ 120  *
¥ 11. 90 99 ¥ 99 20. „ 99 100  *
99 21. 99 99 ¥ ¥ 30 . „ ¥ 90 '
99 1. Oktober ¥ 99 99 15 . Febr. 1917 80
n -*-0 « tyCDt. J.J7A# » » 10. RHQM|I iyi / 100 # 1

Maßgebeud ist der zu der vereinbartes Lieferaogizeit geltenbe
Höchstpreis . ^

JI . Bei der Festsetzung der Kleinhandelshöchstpreise werde, zi
Gemeinden keiner Beschränkung unterworfen . Die ans Z 4
Bekanntmachung über die Regelung der Kartoffelpreise
28 . Oktober 1915 (Reichs - Gesetzbl. S . 711 ) sich ergebende JW
pflichtung der Gemeinden zur Festsetzung von Höchstpreisen bin
unberührt.

M . Die Bekanntmachung über die Festsetzung der Höchstpm,.
für Kartoffeln uud die PreiSstellnng für den Weiterverkauf
2 . März 1916 (Reichs - Sesetzbl . S . 140 ) tritt für die Kartoffel
aus der Ernte 1916 mit dem Ablauf des 31 . Juli 1916 au'jer
Kraft.

IV . Diese Bestimmungen treten mit de« Tage ber Verkündn«
i> Kraft.

Berit « , den 13 . Juli 1916.
Irr DrSstbr«» de» Orte, »eruähr ««, «amt ». ». vatocki.
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Da es bisher nicht möglich war , zu unterscheiden , ob Krieii.» « .
gefangene , welche bei landwirtschaftlichen Arbeite » sich frei bewein rt ki
dürfen , sich in Ausübung ihrer Tätigkeit oder anf Abwegen befind», m i
bat die Inspektion Blechmarken mit aufaeprigtem Namen bd »i»,
Unterksnftsoilks unfertigen lassen . Diese Blechmarken werden v»
de« Kriegsgefangenen an einer leicht sichtbare , Stelle der Miltzi
getragen.

Die Inspektion bittet ergebenst , in geeigneter Weise r« r «>> ......
gemeine » Ke« «t« i« zu bringen, daß «rirg- gef-ngene auf lnnd Ws
wirtschaftliche » Arbeits -Kommandos . welche ohne Begleitung nid
dem 15 . Juli 1916,

ohne eine solche Marke oder
mit einer Marke mit einem ander « alS dem Na « en der

Gemarkung , in welcher die Begegnung erfolgt,
angetroffen werden , ohne weiteres von jedem bei der nächst
Polizeibehörde zu melden und von sämtlichea Nilitärpersonen n
Sicherheitsorgaven festzunehmen sind.

Kriegsgefangene auf industriellen » rbeitSkommando«
militärischer Bewachung erhalten keine Blechmarken , da sie sich iit
frei bewegen dürfen.

Fra » kf « rt » . M . . den 4. Juli 1916.
Infpekti »« der Krie - «gefange »e«lager XVlll . A. A.

idesi
und

Bekanrrtmachttng
betreffend Abnahme »«« Kchlachtuieh.

Auf Grund der § 2 der Satzung des Biebhavdelsverbandei
für des Regierungsbezirk Wiesbaden wird « it Genehmigung bei
Herr » Regierungspräsidenten in Wiesbaden Folgendes festgesetzt:

Vor Feststellung der Lebendgewichtes am Standort der Tien
darf bet der Fütterung da ? regelmäßige Maß nicht überschritte«
werden . Bei sichtbar übermäßig gefütterten Tieren erfolgt die
Feststellung des Lebendgewichtes unter Abzug von 10 °/o.

Ist am Standort der Tiere eine öffentliche Wage nicht vor'
Händen, so find die Tiere nach der nächstgelegeneu Gemeinde alt
einer öffentlichen Wage zu führen . Rinder , welche von ihrem
Standort aus einen Weg von mindestens 5 km bis zur 3Bif:
zuiücklegen müssen, dürfen auf diesem Wege weder gefüttert no4
getränkt werden , andernfalls wird eine Gewicht - kürzung von 5 ' /°
vorgeuommr ».

Frankfurt a. M., den 14. Juli 1916.
Der Norstaub de« Niehha «det«»erba »d» für de»

Regierungsbezirk Wiesbade « .

Bekanntmachung
betreffend Ankauf von Kchafe » f« z >ch1achh » ecke»

In Abänderung unserer Bekanntmachung vo » 13.
1916 , detrtffeuv Presse für Schafe , geben wir bekannt , daß nef#1
Mitglieder beim Ankauf von Schafe « z« Schlachtzwecke»
16 . Juli 1916 ab keine höheren Preise als folgende VertragSpkelst
ab Stall und Standort für den Zentner Lebendgewicht bewillige«
dürfe « :

1. vollfleischige Lämmer und Lammböcke ohne breite
Zähne . 120 M'

2. vollfleischige Hammel« it nicht mehr als 4 breite»
Zähnen uud vollfleischige Schafe mit nicht « ehr als
2 breiten Zähnen. 110  »

3. gut genährtes älteres Schafvieh . 100 •
4. gering genährtes Schafvieh jeden Alters , auch

Zuchtböcke . . . . 90 ,
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iiabertoertlflfS abgemagertes Schafvieh jeden
IlterS . nach Wert, jedach nicht über . . 65 Mk.
Die Feststellung des Lebendgewichtes erfolgt unter Abzug

jr««Kf«rt «. M.. den 14. Juli 1916.
f tt  N «rsta«d de» Uietzhandelsverd««» für de«

Regier«vgsde?irK Mtesbade«.
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Bekanntmachung.
Sei dem großen Mangel an Tierärzten in den Kreisen ist eS

die Entleiher von Pferden sehr schwer, z>T. beinahe unmöglich,
ieiRückgabe von Pferden geforderte Bescheinigung der Seuchen-

it usw- aufzubringen. In Zukunft genügt es daher, wenn in
Fall der Entleiher eine Bescheinigung der Ortspolizeibehörde

die Seuchenfreiheit seines Stalles betbringt. Die Untersuchung
Pferdes hat dann bei Rückgabe durch den zuständigeu Veterinär
>fi»den.
Esblenz. den 16. Juni 1916.
vertretende« Generalkommando. 8 . Armeekorps.
8. f. d. st. ®. K. I . A- gez.: Matthiä, Oberstleutnant.

Der Biehhandelsverband.
Uedcr das Wesen deS Viehhandelsverbandes bestehen immer

recht falsche Vorstellungen, deren Klarstellung im öffentlichen
treffe liegt. Der Liehhandelsverband ist eine staatliche Einrich-

Batocki. >l für die KriegSzeit, welche ihre gesetzliche Grundlage in der
- - udeSratsverordnungüber die Preisprüfungkstcllen vom 23. Septem-
ob Kriezi, I« d 25. Novemberv. Js . findet. Der Viehhaodelsvcrband

rei bevepr ii>durch eine« Vorstand verwaltet, welcher auS einem von dem
en befinde,, m Oberpräsidenteo, in der Provinz Hessen-Nassau von dem Herrn
staweu bei zierungSpräsidenten, ernannien höheren Staatsbeamten als Vor-
verden vn stk», drei angesehenen Landwirten und drei Händlern besteht,
der Mtz, stere werden von der Landwirtschaftskammer bezw. der Handels-

im vorgeschlagen und von dem Herrn Regierungspräsidenten
e ?«r «»> ,Mt. Der Vorstand ist eine staatliche Behörde und erledigt die
! auf l«d-«We im Ehrenamt. Neben dem Vorstand besteht ein Beirat,
ttuug iiilsMr ebenfalls von dem Herrn Regierungspräsidenten ernannt ist

dessen Mitglieder sich in gleicher Weise teils aus Vertretern
Lindwirtschaft, teils aus Vertretern des Handels und auch aus
etero der Verbraucher zusammensetzt. AuS dieser Zusammen-
l  deS Vorstandes und des Beirates ergibt sich schon , wie beide
berufen sind, die Jntereffcn der Landwirtschaft, des Handels
der Verbraucher in gleicher Weife wahrzunehmen. Dem Vor-

fällt die sehr wichtige Aufgabe zu, die Preise für den An-
des Viehes zu bestimmen. Er muß dafür sorgen, daß dem
Wirt Preise bewilligt werden, welche ihn für die hohen Kosten
Produktion entschädigen und im allgemeinen Interesse einen

bieten, die Produktion trotz aller entgegensteheoder Hinder-
!!licht finken zu laflen. sondero sie nach Möglichkeit zu steigern,
lit eine gewisse Einheitlichkeit im Staatsgebiet besteht, erhält
korstaud zu diesem Zwecke Richtlinien des Zentralv,rsta»des
rlin, welcher die übergeordnete Behörde für sämtliche Vieh-

«lsverbände des Staates bildet. Bei der Festsetzung der Preise
der Vorstand nicht vergeffen, daß jede Preiserhöhung zu einer
«erung des Fleisches führen muß und daß er daher in jetziger
de: Teuerung eine Preiserhöhung nur vornehmen darf, wenn

Atrhaltrmg unserer Viehbestände sie gebieterisch fordert. Zwischen
lBiehbesttzer und dem Verbraucher stehen nun noch der Händler

Fleischer. Schafft der Verband Schlachttiere heran, so hat

werbende?
gung dei
festgesetzt:
ber Tiere

ierschrittei
cfolgt dir
»iLt W l i(t Frischer sein Auskommen und es ist Sache der Kommunal¬
eiode Kleinhandelspreise für Fleisch so zu bemessen.
on
;ur
ttert
von 5

de«

daß
Jeder läßt dos gerne

a&tr °uch der Händler in dieser schweren Zeit sein
vo<d ü#B,mcn  b"ben soll, das wird ihm vielfach bestritten. Der

jhM ^ der Ileischer seine Rechnung findet.

»/» ^ rt meint, die Provision des Händlers könne er über seinen
Wreis doch auch selbst noch bekommen, uod der Metzger meint

] «tftitg ein Anrecht aus die Provision zu haben, um damit den
Hdie Kleinhandelspreise begrenzten Gewinn erhöhen zu können.
' dibri ist doch bemerkenswert, daß gerade in hiesiger Gegend
" ein Kauf vom Landwirt zustande gekommen ist, ohne daß ein
kler dazwischen stand. ü.k;* »« «iy«ji- — numr . Jetzt aber, heißt es. sollen alle diese
»klzeu, die im Frieden ihren Unterhalt fanden, ausgeschaltet
vom Verdienst ausgeschlossen werden. Würde der Vorstand
?>ehha»delSverbandes sich eine solche Auffassung zu eigen machen,

Midi er seine Pflicht verletzen. Es war ein recht beachtens-
Gedanke unserer Zentralbehörden, daß bei der Regelung der

iMrsorgung der Handel nicht von vornherein ausgeschaltet
!-* sollte, sondern daß eine Organisation gefunden werden

»eiche den Handel mit einbezieht. Daß die gefundene Lösung
1*®* W' beginnt sich schon jetzt zu zeigen. Die Organisation

■Uli* J " den meisten Kreisen soweit fortgeschritten, daß die
.̂Woffung deS Viehes ruhig und ohne Störung verläuft. Die
.Uvchc ist aber, daß kein tieferer Eingriff in unsere Viehbestände
*Jb 2. ^ e Rot der Zeit es unbedingt erfordert. Zu diesem
J sind jetzt in allen Kreisen Sachverständigen-Kommissionen tätig,

qi \ ‘ » • *? .' Drund von Richtlinien dasjenige Vieh ermitteln , welches
Gefährdung der landwirtschaftlichen Betriebe und Abmelkwirt-

ecke».
L2. SB
rß unsere
cken
r-gSpreil-
bewillißk'

120  vrk-

110
100

i schaffen geschlachtet werden kan«. Der Fleischbedarf unseres Re¬
gierungsbezirkes kann aber nicht allein durch den Aufwuchs im Be-

! zirk gedeckt werden; er ist vielmehr auf Zufuhren aus anderen Ver¬
bandsbezirken angewiesen. Es wäre sehr zu wünschen, wen» von
der nächsten Verteiluugsperisde ab unserem Verband die hiestge

f Viehbeschaffung dadurch erleichtert würde, daß eine stärkere Zuwei-
s sung von außerhalb verfügt würde. Auf diese Weise wäre zu hoffe»,
- daß auch die Fleischversorgung in einer Weise verlaufen könnte,
; welche alle Beteiligte, Viehbesitzer, Händler, Metzger und Verbrau¬

cher zufrieden stellen kann.

Obsteinkochen ohne Jucker.
Zu Einmachzwecken steheni« diesem Sommer u«r geringe
Zuckermenge« zur Verfügung . Altbewährte Einkoch¬
rezepte verlieren dadurch ihre Gültigkeit. Die Beachtung
nachstehender Leitsätze ermöglicht jedoch die Herstellung
haltbarer Obsterzeuguisse auch ohne Zuckerznsatz.

Ohne Zucker werden Früchte durch Erhitzen in luftdichtschlie-
ßeuden Gläser», Steiukrügeo und Flaschen haltbar.

Früchte wie: Heidelbeeren, Johannis- und Stachelbeere», Mira-
bellen. Reineklauden, Zwetschen, Kirschen, Aprikosen, Pfirsiche und
Birnen sind dazu geeignet.

Ohne Zucker werden diese Früchte,wie zum sofortigen Gebrauch
zurechtgemacht. gekocht oder gedunstet.

Die so vorbereiteten Früchte füllt man in Krüge«der Gläser.
Die Gefäße werden mit Gummiriug, Deckeln»ud Klammer»

verschlossen.
Hierauf in einem Kochtopf auf einen Drahtboden gestellt.
Soviel Wasser in den Kschtopf, daß eS über die Gefäße reicht.
Das Ganze solange erhitzt, bis das Waffer siedet und anfäugt

aufzuwallen.
Die Gefäße alSdaun herausnehmen und nach dem Erkalten die

Klammern abnehmen.
Obst« «« ohne Zucker eink- chr».

Verwendung möglichst reifer Früchte, wegen ihres höheren
Zuckergehaltes.

Früchte werden gewaschen und mit wenig Waffer im Kessel auf
das Feuer gestellt.

Die Masse wirdz» Brei gekocht und dann durch ei» Musfieb oder
durch ein ausgespanntes lockeres Leinentuch getrieben.

Der durchgetriebene Brei wird unter ständigem Umrühren noch¬
mals solange gekocht, bis das Mus sich schneiden läßt oder in dicken,
zähen Klumpen am Rührlöffel hängen bleibt.

Nach Einfüllen deS Muses in Steinguttöpfe stellt man diese iu
' einen warmen Back- oder Bratofen, bis sich auf dem MuS eine

Kruste gebildet hat. Diese Kruste wird mit einem in Alkohol ge¬
tauchten Papier bedeckt oder mit einer dünnen Schicht Nierenfett,
geschmolzenen Paraffin oder Harz überzogen.

Das MuS ist in trockenen, kühlen Räumen aufzubewahre«.
Rheinisches Obstkraut wird unter Verwendung von Süßäpfel»

Birnen, Zucker- oder Mohrrüben ohne Zucker hergestellt.
Die Haltbarkeit wird lediglich durch starkes Einkoche» erzielt.
Latwerge kann ebenfalls ohne Zucker eingekocht werden.
Der Zuckerzusatz erfolgt dann beim Verbrauch.

Fruchtsäfte aller Art werden ohne Zucker durch Erhitze» auf
75 ° 6. und durch Aufbewahren in luftdicht verschlossene»
Flaschen haltbar gemacht.

Zum luftdichten Abschluß der Flaschen eignet sich Flascheolack,
Pech und Harz.

Unreife Stachelbeeren, reife(aber nicht überreife) Sauerkirsche»
Rhabarbersteugel(in kleine Stückchen geschnitten) bleibe»
ohne Zuckerung und ohne vorhergegangene Erhitzung iu gut-
verschlossenen Flaschen uod in kühlen Räumen längere Zeit
haltbar.

Zweckmäßig ist, die eiagefüllten Stachelbeeren und Rhabarber¬
stückchen mit abgekocktem und wieder erkaltetem Wasserz» übergießen.

Alle ungezuckerten Obstarten werden vor dem Gebrauch in den
Wintermonate» bei Wiedervorhandensein größerer Zuckermengen nach
Belieben nachgesüßt.

Der Zucker wird in dem augewärmtcn Fruchtsaft aufgelöst und
den Früchten zwei Tage vor dem Verbrauch wieder beigesügt.

Alle Lbstdauerwaren sind kühl aufzubewahren.
Ohne Zucker uod ohne Einmachgefäße können Aepfel, Birne«

und Pflaumen durch einfacher Dörren haltbar gemacht werden.
Gedörrtes Obst hält sich vorzüglich und nimmt wenig Raum ei«.
Zum Dörren verwende man nur möglichst reife Früchte.
Geringe Obstmengen dörrt man iu einem Kuchenblech aus dem

Herde oder im Backofen.
Zweckmäßig sind Holzhürdeo, die auf Backsteine» auf die Herd¬

platte gestellt werden.
Acpfll«nd Birnen werden vor dem Dörren geschäll, geteilt oder

in Scheiben geschnitten und das Kernhaus entfernt.
Birnen können auch ganz gedörrt werden(Hutzeln), Aepfel und

Birnen werden beim Dörren sofprt höhereu Wärmegraden ansgesetzt.
Steinobst wird ohne jede Vorbereitung getrocknet.
Steinobst dörrt man zunächst bei geringem Feuer und verstärkt

dies erst allmählich.



Aepfel, die in den Wintermonate» zur Bereitung von Apfelmus
dienen sollen, können mit Schale und Kerngehäuse gedörrt werden.

Nach vorhergegangenem Aufkocheu müssen sie erst vor dem Ge¬
brauch durch ein Sieb getrieben werden.

Dörrobst wird in Säcken oder Kisten in trockenen und luftigen
Räumen aufbewahrt. , r t _ , rt

Hnmerkung: Ucbtr das Dörren von Obst und Gemme für dm Haushalt
gibt die von der Landwirtschaftskammer für die Rheinproviri» herausgegcbene
Sondernummer über Dörrobst und Dörraemüse der Rheinischen Monatsschnft
für Obst-, Garten- und Gemüsebau erschöpfenden Aufschluß.

Diese Sondernummer wird auf Verlangen gegen Einsendung von jo
Pfennigen in Briefmarken von der Landwiitschaftskammer in Bonn, Biswarck-
straße4, übersandt.

Ein richtiges Wort über das Treiben gegen
den Kanzler.

WTB. Köln , 14. Juli . In einem die Vertrauensfrage über-
schriebenen längeren Artikel bespricht die „Köln. Ztg." die Fehde
gegen den Reichskanzler und sagt u. a .: Soll van sich aber ernst¬
lich mit der Beschuldigung befassen, der Kanzler des Deulschen Reiches
sei flau, ein Schlappwacher, erstrebe einen faulen Frieden, sein Pa¬
triotismus sei minderwertig? Monopolisten der Vaterlandsliebegibt
es bei uns seit dem 4 August 1914 nicht mehr. Wie in dem
Ringen vor dem Feinde, braucht auch zukünftig das Vaterland alle
seine Söhne. Wer meint, mit dem Schmuckwort„national" sich
überhebeu zu können über die Volksgenossen, versündigt sich am
Vaterland. Der Patriotismus des Reichskanzlers steht vollends
außer Frage. Wie denken sich denn die Leute, die sich anschicken,
dem Reichskanzler die Last der Verantwortlichkeit mittragen zu
helfen, die bei der Aufstellung der KciegSzicle mitraten und mittaten
wollen, die Ausführungen ihrer Vorschläge? Ein Leipziger Pro¬
fessor weinte dieser Tage, wenn der Reichskanzler sich schwach fühle,
dürfe er sich auch nicht beklagen, wenn volle Ungeduld und Miß¬
trauen, sogar Verleumdung um ihn branden würden und ihn hier
und da bespritzen. Die Logik ist nicht einwandsfret. Aber abgesehen
davon, waS soll denn nun der Reichskanzler eigentlich tun ? Soll
er alle Welt ins Vertrauen ziehen, oder nur diesen Professor und
seine Freunde? Dann würden die vielen, die anderer Meinung
sind als sie. mit Recht Einspruch erheben. Soll er die beiden
konkurrierenden Friedensanssprüchel die sich aufgetan haben, den
unabhängigen Ausschuß für einen deutschen Frieden und den deut-
scheu Nationalausschuß oder die Haushaltskommissiondes Reichs,
tages zu diesem Zwecke zusammenrufen? Wir und mit uns so
viele andere deutsche Männer sind vielmehr der Ansicht, daß es
unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit gegen das Vaterland ist,
den leitenden Staatsmann zu schützen und zu halten, und um so
mehr sich um ihn zu scharen, je größer die Gefahr ist. die ihn be¬
droht. Was wir am Kanzler haben, wissen wir : Einen Mann,
der treu und recht in nie erlahmender Pflichterfüllung am Ruder
steht und das Staatsschiff klug und sicher steuert. Wer beweisen
kan», daß er es besser macht, möge ihn vertreten. Auch Mißtrauen
ist ein Pessimismus, der nicht weniger schädlich wirkt, als die
Schwachherzigkeit der Kopfhänger und Flaumacher, wofür kein
Raum ist, so lange das deutsche Volk seine Schlachten schlägt.

Aufruf.
Die vereinigten Kreisvereine vom Roten Kreuz müssen

sich wieder an die Bevölkerung des Kreises mit der Bitte
wenden, helft uns durch freiwillige Gaben unsere Aufgaben
zu erfüllen. Die Bevölkerung hat bereits Großes geleistet,
doch die Dauer des Krieges verlangt weitere Anstrengungen.
Noch warten unsere Truppen in den Schützengraben sehn¬
süchtig auf Liebesgaben, noch bringen die steten Kampfe neue
Verwundete, für welche gesorgt werden muß. Wohl geben
Viele direkt an bestimmte Anstalten und Personen. Ohne
die Erfüllung begründeter Wünsche hemmen zu wollen,
müssen wir doch vor einer Zersplitterung der Kräfte warnen
und darauf Hinweisen, daß die Rote-Kreuz-Organisation die
beste Berwendungsftelle für alle Sammlungen sein dürfte.

An alle Ortsgruppen-Dorsitzende nnd Vorstandsmitglie¬
der des Frauen- und des Mänuer-Vereins vom Noten Kreuz
richten wir die Bitte, auf's neue im Laufe des Monats Juli
Sammlungen von Geld und Liebesgaben zu veranstalten und
sich hierzu die Mitwirkung der Herren Geistlichen zu er¬
bitten. Die Erträge der Sammlungen bitten wir unter
Beifügung der Sammellisten an das Kreisausschußbüro in
Westerburg abzuliefern. Quittung erfolgt im Kreisblatt,
auf Wunsch auch direkt.

Westerburg, den 4. Juli 1916.
Der Uorfihkndr drs Mnnervrreins Me Uorsthendr des

vom Roten Kreuz Vaterländischen Fraurnvereins
für den Kreis Westerburg. des Kreises Westerburg.

Abicht, Landrat. Frau Landrat Abicht.

Nachruf.
Nach einer eingegangenen amtlichen Mitteilung

ist weiter aus hiesiger Stadt gefallen

Unteroffizier Willi Klees.
Ehre dem gefallenen Helden und ein dankbares |

Gedenken.
Westerburg , den 20. Juli 1916.

Der Magistrat
Kappel.

Wen eingetroffen!
Prima holländisch» Bollheringe,
Norwegische Sardine » in Del,

Krabbenpasta , (vorzüglicher Brotaufst
Holländischer Kakao in Dosen,

Kaufhaus Keetzatz, Westerbi

gr<

Jnngdentsch land
Geld-Lose
zu Gunsten des Bundes

Jungdeutschland
lä 3 .30 Mk. 5618 Geldgewinne
1 Ziehung am 15. u- 16. August

|5618 Geld- 150000 Mkgewinne v.

60000,30000■gewinn
110000 , 5 k 1000 Mk.

bares Geld.

Badische Lose
4 1 Mk . 11 Lose 10 Mk.

| (Porto 10 Pf ., jede Liste 20 Pf.)versendet Glücks -Kollekte

Heinr.Deecke, Kreuznach.

Empfehle prima nrnr

holl.Hann;
(frische Ke«d««g) U

fei«ft gcm.

KMMm
Kaufmann Hans Bauer
Westerburg, Neustr. 46.

Irische Ei«
kauft laufend j . Quant«»
Gefl. Offerten mit Preisa^
etc. erbittet

K. Höfner, Kreuzt«!
(Kreis Siegen).

»Sr
illir

sire

Zum 1. August suche bei böW
Lohn ein tüchtige » älterll

(Kroppach) ßhf. Ingelbach
Fernsprecher No. 8. Amt

Altenkirchen (Westerwald)
Futter für Pferde,
Kühe , Schweine u.

Hühner
sowie in

künstl . Dünger
wieder etwas am Lager.

Hausmädchen
welches kochen kann.

E. Walter,
Kimburg a. K.

Ein 17 Monat alter fP11
fähiger

Mulle
steht zu verkaufen bei

Gemeiuderechner
Heilberscheid.

Mt

hös,
del«
Nil!

8tk

1. Wer Krotgetretde verfüttert, versündigt ßff
am Uaterlande! Ja

2. Wer über das gesetzlich zulafstge Matz tzinaA
Käfer, Menykorn. Ulischfrucht, wori « sich

Gerste verfüttert , versündig »!"*befindet , «der
am Uaterlande! K
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